
Verhaltens bewusst bleibt. Dann fehlt ihm auch nicht die
Bedeutungskenntnis. A weiß, dass er seinem Mitbewohner
in der Zeit der Gebrauchsanmaßung selbst die Möglichkeit
nimmt, ein maschinenbetriebenes Fortbewegungsmittel zu
gebrauchen. Daran ändert auch seine Vorstellung nichts,
dass es sich bei dem E-Scooter nicht um ein Kraftfahrzeug
handelt. A unterliegt daher keinem Tatumstandsirrtum iSv
§ 16 I 1 StGB.

Gänzlich anders verhält sich im oben aufgeführten Beispiel 6.
Aufgrund seiner rechtlichen Fehlvorstellung bleibt dem N
der rechtsgutsschädigende Charakter seines Verhaltens ver-
borgen. Ihm fehlt das Bewusstsein, sich am Eigentum eines
anderen zu vergreifen. Er hält sich selbst für den Eigentümer,
weil er den zugrundeliegenden Lebenssachverhalt unter einen
Eigentumserwerbstatbestand des Bürgerlichen Gesetzbuches
subsumiert, der in der Weise nicht existiert. Daher sieht er in
seinem Verhalten auch keine Beeinträchtigung des Eigentums
eines Dritten. Dem N fehlt mithin die Bedeutungskenntnis.

Er unterliegt einem Tatumstandsirrtum iSd § 16 I 1 StGB
und handelt daher ohne Vorsatz.

D. SCHLUSSBETRACHTUNG

§ 16 I 1 StGB wird zu Unrecht von den Studierenden ge-
fürchtet. Solange man sich an einem klaren Prüfungspro-
gramm orientiert, lassen sich die meisten Fälle ohne Weiteres
einer vertretbaren Lösung zuführen. Essenziell ist, dass der
Rechtsanwender zunächst sauber zwischen Irrtümern über
die Existenz oder die Reichweite einer Sanktionsnorm und
einem wahren Irrtum über einen Umstand des gesetzlichen
Tatbestandes unterscheidet. Nur letzterer kann zu einem Tat-
umstandsirrtum führen. Notwendig ist des Weiteren die Ein-
sicht, dass eben nicht nur Tatsachenirrtümer, sondern natür-
lich auch Rechtsirrtümer dem Anwendungsbereich von
§ 16 I 1 StGB unterfallen können. Ob ein solcher Irrtum
zum Wegfall des Vorsatzes führt, bedarf stets einer näheren
Betrachtung anhand der soeben aufgezeigten Kriterien.
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& SACHVERHALT

Peter ist ein deutscher Pilot und Sektenmitglied bei den „Kindern des Himmels“. Am Tattag
steuert er ein Flugzeug mit 100 weiteren Insassen. Erst in der Luft merkt Peter, dass der Flug
die Nr. 777 hat. Diese Zahl ist nach Auffassung der Sekte sündhaft; alles was mit ihr in
Verbindung steht, muss demnach vernichtet werden. Der streng religiöse Peter glaubt also,
dass alle Insassen sterben müssen; ein Lebensrecht spricht er ihnen völlig ab. Peter fasst den
Entschluss, das Flugzeug abstürzen zu lassen.

Wie er weiß, ist es den Passagieren nicht möglich, aus dem Flugzeug zu fliehen oder auf den
Flug Einfluss zu nehmen; immerhin hatte er das Cockpit schon vor dem Start von innen
verriegelt. „Unschuldige“ sollten jedoch nicht sterben, weshalb Peter einen Absturzort in den
unbewohnten Alpen ins Auge fasst.

Peter möchte seinen Tatentschluss festigen; dazu kontaktiert er seine Sektenkollegin Soraya,
schildert ihr den Sachverhalt und bittet sie um eine Segnung. Soraya – die weniger radikal
eingestellt ist – glaubt nicht, dass Sünder per se getötet werden dürfen. Trotzdem entschließt
sie sich, Peter mit einer Segnung psychisch zu stärken; sie wollte nämlich schon immer einmal
bei einem „richtigen Mord“ dabei sein. Beide hoffen allerdings, dass Peter selbst überleben
werde.

Ohne dass Soraya davon weiß, macht Peter anschließend eine Durchsage für die Insassen: Er
kündigt an, dass er in ca. einer Stunde das Flugzeug im Gebirge abstürzen lassen werde und
niemand entkommen könne. Plangemäß versetzt er alle Passagiere dadurch in Todesangst,
unter ihnen auch die herzschwache Rentnerin Rosa. Sie hatte Peter bereits vor dem Start auf
ihre Flugangst hingewiesen und ihn gebeten, möglichst vorsichtig zu fliegen; sie könne durch
stärkere Aufregung nämlich sehr leicht Herzrasen bekommen, welches – was zutrifft – das
generelle Risiko für einen tödlichen Herzinfarkt berge. All das war Peter bei der Durchsage
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auch bewusst. Tatsächlich setzt bei Rosa daraufhin für mehrere Minuten Herzrasen ein, ohne
dass es jedoch zu einem Herzinfarkt kommt.

In den Alpen angekommen, setzt Peter zum Absturz an und steuert auf einen erkennbar
menschenleeren Gletscher zu. Seinem Plan entsprechend, kommt es kurz darauf zum Auf-
prall und zur Zerstörung des Flugzeugs.

Bearbeitervermerk: Angenommen Peter überlebt als Einziger, wie hätten er und Soraya sich nach dem
StGB strafbar gemacht?

Hinweise: Andere Delikte als §§ 211, 212, 223, 224 StGB (ggf. iVm Normen des AT) sind nicht zu
berücksichtigen. Eventuell erforderliche Strafanträge sind gestellt. Die Anwendbarkeit deutschen Straf-
rechts ist zu unterstellen.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES P

Zu prüfen ist zunächst die Strafbarkeit des P.

I. §§ 212 I, 211 I, II StGB, Mord

P könnte sich wegen (hundertfachen) Mordes gem. §§ 212 I, 211 I, II StGB strafbar gemacht
haben, indem er das Flugzeug abstürzen ließ.

Hinweis: Es ist genauso möglich, zunächst § 212 StGB und danach gesondert § 211 StGB zu prüfen
(auch dann, wenn man mit der Rspr. § 211 StGB als eigenständigen Tatbestand ansieht, da das Unrecht
des § 212 StGB in ihm enthalten sei, s. dazu unter B. I.3.b)). Da später der hL gefolgt und § 211 StGB als
Qualifikation zu § 212 StGB angesehen wird (s. ebenfalls unter B. I.3.b)), wird bereits hier die ent-
sprechende Zitierweise verwendet.

1. Objektiver Tatbestand

a) Erfolg

Der Todeserfolg ist hinsichtlich aller 100 Passagiere eingetreten.

b) Heimtücke

P könnte heimtückisch getötet haben (§ 211 II Var. 5 StGB).

Heimtücke erfordert, dass der Täter die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers zur Tötung
bewusst ausnutzt (BeckOK StGB/Eschelbach, Beck’scher Online-Kommentar StGB, 37. Ed.
1.2.2018, § 211 Rn. 37). Arglos ist, wer sich im Zeitpunkt des Versuchsbeginns keines
Angriffs auf sein Leben versieht (BeckOKStGB/Eschelbach, 37. Ed. 1.2.2018, § 211 Rn. 43).
Wehrlos ist, wer infolge der Arglosigkeit zur Verteidigung außerstande ist oder in seiner
natürlichen Abwehrbereitschaft oder Abwehrfähigkeit stark eingeschränkt ist (Beck-
OKStGB/Eschelbach, 37. Ed. 1.2.2018, § 211 Rn. 50).

Die Passagiere waren jedenfalls ab dem Starten des Flugzeugs wehrlos, da ein Verlassen des
Flugzeugs und wegen der abgesperrten Cockpittüre auch eine Einflussnahme auf den Piloten
oder das Flugzeug ausgeschlossen waren.

Die Passagiere waren sich aufgrund der Durchsage zum Zeitpunkt des Versuchsbeginns, dh
des Ansetzens zum Absturz, des Angriffs auf ihr Leben bewusst. Insofern scheidet die
Arglosigkeit aus.

Möglicherweise kann jedoch auf den Einstieg der Passagiere in das Flugzeug abgestellt
werden. Denn zu diesem Zeitpunkt waren die Insassen noch gutgläubig. Beim zweiaktigen
Geschehen ist es aber erforderlich, dass der Täter bereits zu dem Zeitpunkt, als das Opfer in
die Wehrlosigkeit gelangt, Tötungsvorsatz hat (vgl. dazu die „Fesselungs-Fälle“: BGHSt 32,
382 = NJW 1985, 334; LG München I Urt. v. 19.5.2017 – 1 Ks 128 Js 103 165/16, vgl. dazu
becklink 2006722, beck-online). Dies war vorliegend jedoch nicht der Fall, da P den Ent-
schluss zum Absturz erst während des Fluges gefasst hat. Auf das Einsteigen kann daher
genauso wenig abgestellt werden.

Heimtücke liegt insgesamt nicht vor.

Arg- und Wehrlosigkeit

wehrlos ab Start

keine Arglosigkeit beim
Absturz

kein Tötungsvorsatz beim
Einstieg
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